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Damit die Altersversorgung sicher bleibt: Ver-
treterversammlung macht den Weg frei für um-
fassendes Maßnahmenpaket

Am 31. Mai 2017 hat die Vertreterversammlung 
des Versorgungswerkes der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe (VAWL) den Weg für ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket frei gemacht. 
Bei 61 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und vier 
Enthaltungen beschlossen die Delegierten 
eine Modifizierung des Leistungsrechts. „Unse-
ren Mitgliedern wollen und werden wir auch in 
Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen und großer 
Umbrüche auf dem Kapitalmarkt eine sichere 
Altersversorgung auf höchstmöglichem Niveau 
bieten“, kommentierte der Vorstandsvorsitzen-
de Dr. Mathias Flume (Dortmund) die in Müns-
ter beschlossenen Satzungsänderungen.

Das Maßnahmenpaket setzt im Sinne einer 
Doppelstrategie sowohl auf der Aktivseite als 
auch auf der Passivseite an. „Mit einer offensi-
veren, chancenorientierten Strategie in unserer 
Kapitalanlage erhalten wir unsere Fähigkeit, 
Rücklagen zu bilden und weiter aufzubauen“, 
ergänzt Rudolf Strunk, Aufsichtsratsvorsitzen-
der des VAWL. „Gleichzeitig wollen wir in der 
Kapitalanlage, unter Beachtung der Risiken, 
unsere Renditechancen erhöhen“, so Strunk. 
Dabei wird die offensivere Anlagestrategie des 
VAWL mit einem stärkeren Fokus auf Sachwer-
te fortgesetzt und von der nötigen Risikovorsor-
ge flankiert. „Im Wesentlichen geht es um eine 
sukzessive Umschichtung von zinstragenden 
Anlagen hin zu Sachwerten wie Aktien, Immo-
bilien, Infrastruktur und Private Equity“, erläutert 
Dr. Mathias Flume.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

Dass dieser Weg bereits erfolgreich beschrit-
ten wird, zeigen die Jahreskennzahlen 2016 des 
VAWL: In einem andauernden schwierigen, ge-
samtwirtschaftlichen Umfeld – geprägt von der 
Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) – hat 
sich das Versorgungswerk gut behauptet. „Mit 
einer erwirtschafteten Nettorendite von 4,1 Pro-
zent können wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr 
2016 zurückblicken“, resümierte Flume in sei-

nem Jahresbericht. Die Summe der Kapitalan-
lagen wuchs um 83 Millionen Euro (4,1 Prozent) 
auf nunmehr 2,11 Milliarden Euro, die Bilanzsum-
me um ebenfalls 83 Millionen Euro auf 2,15 Mil-
liarden Euro. Der Rohgewinn 2016 in Höhe von 
14,86 Millionen Euro wird vollständig den Rück-
lagen zugeführt. Die nochmalige Stärkung der 
Eigenmittel steht in direktem Zusammenhang 
mit der Fortsetzung der chancenorientierten 
Kapitalanlagestrategie, die eine Unterlegung 
mit ausreichenden Rücklagen erforderlich 
macht. Der Verwaltungskostensatz im Verhält-
nis zur Summe der Gesamtkapitalanlagen be-
lief sich im Jahr 2016 auf 0,12 Prozent. Zum Jah-
resende 2016 zählte das VAWL 6.725 Mitglieder 
(+ 130) und 2.171 Leistungsempfänger (+ 109).

Maßnahmenpaket: Bestandsschutz und Ver-
trauensschutz

Wesentlicher Bestandteil des von der Vertreter-
versammlung beschlossenen Maßnahmenpa-
ketes ist auf der Passivseite die Verlässlichkeit 
der vom VAWL zugesagten Versorgungsleis-
tungen. „Wir vermeiden Eingriffe in bereits lau-
fende Rentenleistungen ebenso wie wir einen 
weitgehenden Vertrauensschutz für Anwart-
schaften aus Beiträgen bis zum 31. Dezember 
2017 gewährleisten“, so der Vorstandsvorsit-
zende des VAWL. Dieser Vertrauensschutz wirkt 
umso stärker, je rentennäher das einzelne Mit-
glied ist.

Soweit es Anwartschaften (Grundversorgung 
und Zusätzliche Höherversicherung) betrifft, die 
aus Beitragszahlungen bis zum 31. Dezember 
2013 erworben wurden, ist in den Leistungsta-
bellen eine Verzinsung von jährlich vier Prozent 
einkalkuliert worden. Mit der vorgelegten Sat-
zungsänderung wird diese Hürde dauerhaft 
auf 3,5 Prozent gesenkt. Der Rechnungszins für 
Anwartschaften, die in den Jahren 2014 bis 
2017 erworben worden sind bzw. noch werden, 
wird von 3 Prozent auf 2,75 Prozent gesenkt. Um 
diese Maßnahmen einmalig zu finanzieren, 

Die Geschäftsführung: Andreas Hilder, Kapitalan- 
lagen (links im Bild) und Christoph Korte, Versicher- 
ungsbetrieb und Immobilien (rechts im Bild).

VAWL schließt erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2016 ab
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werden u. a. Generationen- und Renditefakto-
ren eingeführt, Teile der Zinsschwankungsreser-
ve aufgelöst sowie das Element des zukünftigen 
Neuzugangs genutzt. Für alle Beiträge ab dem 
Jahr 2018 gilt ein Rechnungszins in Höhe von 
2,75 Prozent. Darüber hinaus wird eine jährliche 
Entlastung durch die Einführung von Elementen 
aus dem offenen Deckungsplanverfahren er-
zielt.

Im Ergebnis gilt somit: „Für die Rentner ändert 
sich nichts, für alle anderen Mitglieder gilt die 
Faustformel: Je näher sie vor dem Renteneintritt 
stehen, desto geringer sind die Auswirkungen. 
Das macht auch deshalb Sinn, weil die „renten-
ferneren Jahrgänge“ auch noch ausreichend 
Zeit haben, um gegenzusteuern, beispielsweise 
durch Einzahlungen in eine freiwillige Höherver-
sicherung in unserem Versorgungswerk“, so Flu-
me. „Gleichwohl bleibt das Niveau im Vergleich 
zur gesetzlichen Rentenversicherung attraktiv."

Ein konkretes Beispiel: Für ein heute 50-jähriges 
Mitglied, das mit 25 Jahren ins Versorgungswerk 
eingetreten ist und 50 Prozent des GRV-Höchst-
beitrags geleistet hat, ergeben sich folgende 
Auswirkungen: Die Altersrente mit 67 Jahren 
würde sich um 12,4 Prozent verringern, sollte es 
keinerlei Dynamisierungen geben. Sie liegt im-
mer noch deutlich über der gesetzlichen Rente. 
Bei einer Dynamisierung um 0,9 Prozent pro Jahr 
halbiert sich die „Rentenkürzung“. Bei einer jähr-
lichen Dynamisierung von 1,4 Prozent ergibt sich 
eine „Rentenlücke“ von fünf Prozent. „Ange-
sichts der radikalen Veränderungen auf den Ka-
pitalmarkt sind das vergleichsweise milde und 
schonenden Eingriffe“, so die Bewertung von Dr. 
Mathias Flume und Rudolf Strunk: „Die Altersver-
sorgung durch unser VAWL bleibt also stabil und 
verlässlich.“ Hieran werde ersichtlich, dass sich 
die Mitglieder des VAWL in einer vergleichsweise 

sehr komfortablen Ausgangssituation befinden.

Leitlinien des Maßnahmenpaketes:
•	 Altersabhängige, somit gleitende Anpas-

sung der Leistungszusagen an das aktuelle 
Renditeumfeld

•	 Gewährleistung von Reaktionsmöglichkei-
ten für jedes Mitglied

•	 Beibehaltung eines im Vergleich zur gesetz-
lichen Rentenversicherung attraktiven Leis-
tungsniveaus

•	 Faire Finanzierung der Eingriffe über alle Mit-
glieder-Generationen hinweg

•	 Wenn sich die Rahmenbedingungen in der 
Kapitalanlage wieder verbessern, bleiben 
die Gewinne im VAWL und ermöglichen so-
mit zukünftige Dynamisierungen

•	 Zukünftige Dynamisierungen sollten grund-
sätzlich äquivalent zur jetzigen Belastung er-
folgen

Hintergrund:

Das Versorgungswerk der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe (VAWL) besteht seit dem 1. Ja-
nuar 1978. Aufgabe ist es, allen Mitgliedern der 
Apothekerkammern Westfalen-Lippe und Bre-
men und ihren Familien einen Rechtsanspruch 
auf Versorgungsleistungen gemäß Satzung zu 
gewähren. Aktuell gehören dem VAWL 6.725 
Mitglieder und 2.171 Empfänger von Versor-
gungsleistungen an. Vorstandsvorsitzender ist 
Apotheker Dr. Mathias Flume (Dortmund). An 
der Spitze des Aufsichtsrates steht Apotheker 
Rudolf Strunk (Recklinghausen). Geschäftsführer 
des VAWL mit Sitz in Münster sind Andreas Hilder 
und Christoph Korte.

Ausführliche Informationen zu den Satzungsän-
derungen finden Sie im internen Bereich auf un-
serer Homepage www.vawl.de.
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Aktuelles  
  Satzungsänderungen des Versorgungswerkes

Satzungsgemäß veröffentlicht das Versorgungs-
werk die beschlossene Satzungsänderung im 
Rundschreiben des Versorgungswerkes der Apo-
thekerkammer Westfalen-Lippe.

Die Vertreterversammlung des Versorgungswerkes 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe hat die-
ser Satzungsänderung am 31. Mai 2017 bei drei 
Gegenstimmen und vier Enthaltungen mit 61 Ja-
Stimmen zugestimmt.

Änderung der Satzung des Versorgungswerkes 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Die Vertreterversammlung der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 31. Mai 
2017 die folgende Änderung der Satzung be-
schlossen, die durch den Erlass des Ministeriums 
der Finanzen des Landes NRW vom 20. Juli 2017 
nach § 3 Abs. 3 Satz 1 des Landesversicherungs-
aufsichtsgesetzes vom 20. April 1999 (GV. NRW 
Seite 154) genehmigt worden ist:

Artikel I

Die Satzung des Versorgungswerkes der Apothe-
kerkammer Westfalen-Lippe vom 07.12.1994 (MBL.
NRW. 1995, 509 ff., zuletzt geändert durch Be-
schluss der Vertreterversammlung vom 27.11.2013, 
Änderung genehmigt durch Erlass des Finanzmi-
nisteriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
17.12.2013 - Vers. 35-00-1 U 13 12-13 III B 4 – und 
veröffentlicht im allgemein zugänglichen Teil der 
Internetplattform des Versorgungswerkes am 
01.01.2014) wird wie folgt geändert:
 
Modifizierung des Leistungsrechts 

Besonderer Teil inkl. betroffener Paragraphen:

1. § 22 „Leistungsarten, Rechtsanspruch, Zahlungs-
weise“ Abs. 4 wird wie folgt ergänzt:
„(4) … Der Antrag kann rückwirkend maximal für 
drei Monate für Leistungen nach Abs. 1 Buchsta-
be a) bzw. zwölf Monate für Leistungen nach Abs. 
1 Buchstabe c) gestellt werden.“

2. § 22 „Leistungsarten, Rechtsanspruch, Zah-
lungsweise“ Abs. 6 wird neu in die Satzung auf-
genommen:

„(6) Ansprüche auf Zahlung der Leistungen nach 
Abs. 1 Buchstabe a) bis c) verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Kalenderjahres, in dem die Leistungen erstmals 
verlangt werden können.“ 

3. § 24 „Altersrente“ Abs. 2 Buchstabe c wird wie 
folgt geändert:
„ c) für Rentenansprüche, die aus Beiträgen ab 
dem	 01.01.2014	 finanziert	 sind,	 zur	 Berücksich-
tigung der durch Vorverlegung verlängerten 
Rentenzahlungsdauer um einen versicherungs-
mathematischen Abschlag wie folgt:
für die ersten 12 Monate    0,44 % 
für die Monate 13 – 24        0,41 % 
für die Monate 25 – 36        0,37 % 
für die Monate 37 – 48        0,34 % 
für die Monate 49 – 60        0,32 % 
je Monat der Altersrente nach a).“

4. § 28 „Höhe der Leistungen“ Abs. 2 wird wie folgt 
neu gefasst:
„(2) Die gemäß Absatz 1 ermittelten Leistungen 
werden anschließend mit einem Generatio-
nenfaktor multipliziert. Der Generationenfaktor 
beträgt
- bei Rentenbeginnen bis zum Jahr 2019 1,0000
- und verringert sich anschließend pro Kalender-
jahr ab 2020 um 0,0025 

Der Generationenfaktor beträgt jedoch minde-
stens 0,8500.“

§ 28 „Höhe der Leistungen“ Abs. 3 wird neu in die 
Satzung aufgenommen:
„(3) Soweit die Leistungen aus Beiträgen bis zum 
31.12.2013 erworben wurden, werden die nach 
den Absätzen 1 und 2 ermittelten Leistungen zu-
sätzlich mit einem Renditefaktor multipliziert. Der 
Renditefaktor beträgt
- bei Rentenbeginnen bis zum Jahr 2019 1,0000
- und verringert sich anschließend pro Kalender-
jahr ab 2020 um 0,0025 

Der Renditefaktor beträgt jedoch mindestens 
0,9750.“

5. § 28 „Höhe der Leistungen“ Abs. 4 wird neu in 
die Satzung aufgenommen:
„(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten 
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Leistungen erhöhen sich durch Gewinnvertei-
lungsbeschlüsse der Vertreterversammlung nach 
§ 4 Abs. 4. Die Leistungserhöhung ist gemäß § 2 
bekannt zu machen.

Gewinnverteilungsbeschlüsse sind getrennt für 
Renten und Anwartschaften, die auf Beiträge 
bis zum 31.12.2013 beruhen, und für Renten 
und Anwartschaften, die auf Beiträgen ab dem 
01.01.2014 beruhen, zu fassen."

6. § 33 a „Übergangsregelung bei Beginn der Mit-
gliedschaft vor dem 01.01.2014 (neu 01.01.2018)“ 
wird wie folgt geändert:
„Für die Mitglieder, deren Mitgliedschaft im Ver-
sorgungswerk der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe vor dem 01.01.2018 begonnen hat, gelten 
abweichend folgende Übergangsregelungen:

(1) Für Anwartschaften und Renten, die auf 
Beitragszahlungen bis zum 31.12.2013 beruhen, 
gelten für die Leistungsermittlung nach § 28 Abs. 
1 insoweit die Regelungen der Anlage zur Satzung 
in der Fassung vom 10.07.2013. 

Für Anwartschaften und Renten, die auf Beitrags-
zahlungen zwischen dem 31.12.2013 und dem 
31.12.2017 beruhen, gelten für die Leistungsermitt-
lung nach § 28 Abs. 1 insoweit die Regelungen der 
Anlage zur Satzung in der Fassung vom 27.11.2013.

Im Rahmen der Ermittlung der Anwartschaften 
aus	 Pflichtbeiträgen	 und	 freiwilligen	 Beiträgen	
erfolgt zunächst eine Beitragsfreistellung ab Jahr 
2014 gemäß den bis dahin gültigen Leistungsta-
bellen.  

Die	Anwartschaften	für	Beiträge	aus	Pflichtbeiträ-
gen und freiwilligen Beiträgen der Jahre errech-
nen sich nach den Leistungstabellen der Satzung 
in der Fassung vom 27.11.2013, wobei hierbei ein 
Eintritt im Jahr 2014, frühestens jedoch im tat-
sächlichen Eintrittsjahr des Mitgliedes, angesetzt 
wird. 

Die	 Anwartschaften	 für	 Beiträge	 aus	 Pflichtbei-
trägen und freiwilligen Beiträgen ab Jahr 2018 
errechnen sich nach den Leistungstabellen dieser 
Satzung, wobei hierbei ein Eintritt im Jahr 2018 
angesetzt wird.

Im Versorgungsfall werden die Versorgungslei-
stungen gemäß dieser Teilanrechte additiv zuei-
nander erbracht.
(2) Für Anwärter, die am 31.12.2013 bereits die 

Voraussetzungen zum Bezug einer vorgezogenen 
Altersrente gemäß § 24 Abs. 2 erfüllt haben, aber 
noch keine Rentenzahlungen beziehen, gelten 
die Leistungstabellen 1 und 3 sowie die versiche-
rungsmathematischen Abschläge gemäß § 24 
Abs. 2c der Satzung in der Fassung vom 10.07.2013 
auch für Beitragszahlungen nach dem 31.12.2013. 
§	28	Abs.	2	und	3	finden	keine	Anwendung.

(3) Sofern der erstmalige Anspruch auf Berufs-
unfähigkeitsrente oder Waisenrente vor dem 
01.01.2014 entstanden ist, so gelten bei einer 
zwischenzeitlichen Beendigung des Versorgungs-
anspruchs	 und	 einem	 erneuten	 Aufleben	 des	
Versorgungsanspruchs nach dem 31.12.2013 wei-
terhin die Regelungen der Satzung in der Fassung 
vom 10.07.2013.

Sofern der erstmalige Anspruch auf Berufsunfähig-
keitsrente oder Waisenrente nach dem 31.12.2013 
und vor dem 01.01.2018 entstanden ist, so gelten 
bei einer zwischenzeitlichen Beendigung des Ver-
sorgungsanspruchs	und	einem	erneuten	Aufleben	
des Versorgungsanspruchs nach dem 31.12.2017 
weiterhin die Regelungen der Satzung in der Fas-
sung vom 27.11.2013.“

7. Anlage der Satzung, Leistungstabelle 1 wird wie 
folgt geändert:
(Anwartschaften aus Beiträgen ab 01.01.2018)
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8. Anlage der Satzung, die Sätze 1 bis 15 und 17 
bis 21 werden wie folgt neu aufgenommen bzw. 
geändert (Nummerierung unterscheidet sich von 
der alten Satzung):
„1In der Leistungstabelle 1 ist x das Kalenderjahr 
des Eintritts abzüglich des Geburtsjahres des Mit-
gliedes. ²Bei einem von 10 EUR abweichenden 
Monatsbeitrag ist der betreffende Tabellenwert 
mit 1/10 des Betrages des Monatsbeitrages zu 
multiplizieren

2Der für die Anwendung der Leistungstabelle 1 
zum Zweck der Altersrentenbestimmung maßge-
bende Beitragsquotient errechnet sich aus dem 
Verhältnis des Durchschnittsbeitrags des Mitglieds 
und des monatlichen Höchstbeitrages zur ge-
setzlichen Rentenversicherung des jeweiligen 
Kalenderjahres. 3Der Beitragsquotient wird auf drei 
Nachkommastellen gerundet. 4Wird eine Erhö-
hung des Beitragsquotienten gegenüber dem des 
vorhergehenden Kalenderjahres festgestellt, so 
wird diese Erhöhung als eine im laufenden Kalen-
derjahr beginnende zusätzliche Beitragszahlung 
behandelt. 5Entsprechend erhöht sich nach der 
Leistungstabelle 1 die Altersrente. 

6Wird eine Minderung des Beitragsquotienten 
festgestellt, so wird sie als Wegfall einer im Kalen-
derjahr beginnenden Beitragszahlung in Höhe 
der Differenz zum vorjährigen Beitragsquotienten 
behandelt. 7Entsprechend vermindert sich nach 
der Leistungstabelle 1 die Altersrente. 

8Bei	 Pflichtmitgliedern	 wird	 für	 beantragte	 und	
vom Versorgungswerk anerkannte Kinderbe-
treuungszeiten, wenn diese in die Zeit nach dem 
31.12.1992 und vor dem 01.01.2014 fallen, jeweils 
1/3 des bis zu Beginn der Kinderbetreuungszeit 
erreichten Durchschnittsbeitrages als fiktiver 
Beitrag angerechnet. 9Als Kinderbetreuungszeit 
gelten Zeiten des gesetzlichen Mutterschutzes 
sowie	Zeiten,	in	denen	ein	Pflichtmitglied	sein	Kind	
bis längstens zum Ablauf von 36 Monaten nach 
dessen Geburt betreut und während dieser Zeit 
keine oder nur herabgesetzte Beiträge entrich-
tet. 10Im Falle einer Beitragszahlung während der 
Kinderbetreuungszeit	wird	ein	fiktiver	zusätzlicher	
Beitrag angerechnet, sofern 1/3 des errechneten 
Durchschnittsbeitrages die entrichteten herabge-
setzten Beiträge übersteigt. 11Als Durchschnittsbei-
trag, der für die Dauer der Kinderbetreuungszeit 
maßgeblich ist, gilt die Summe der seit Beginn 
der Mitgliedschaft bis zum Beginn der Kinderbe-
treuungszeit tatsächlich geleisteten Versorgungs-
beiträge (ohne zusätzliche Höherversorgung) 

geteilt durch die Anzahl der Mitgliedsmonate vom 
Beginn der Mitgliedschaft bis zum Beginn der Kin-
derbetreuungszeit. 12Der Antrag auf Anerkennung 
von Kinderbetreuungszeiten ist spätestens bis zum 
31.03.2014 zu stellen.
8Für die Berechnung der Berufsunfähigkeitsrente 
tritt abweichend von Satz 2 als maßgebender 
Monatsbeitrag für das Kalenderjahr, in dem die 
Berufsunfähigkeit nach § 25 Abs. 2 eingetreten ist, 
an Stelle des Durchschnittsbeitrages des Kalen-
derjahres der anzuwendende Durchschnittsbei-
trag gemäß den Sätzen 9 bis 15, erhöht um den 
Sozialfaktor nach Satz 16. 9Der anzuwendende 
Durchschnittsbeitrag ist der Durchschnittsbeitrag 
der letzten 36 Kalendermonate vor Eintritt der 
Berufsunfähigkeit gemäß § 25 Abs. 2. 10Als Ka-
lendermonat des Eintritts der Berufsunfähigkeit 
gemäß § 25 Abs. 2 kann maximal ein Zeitraum 
von zwölf Monaten vor Eingang des schriftlichen 
Antrages zugrunde gelegt werden. 11Tritt eine 
Berufsunfähigkeit in den ersten drei Jahren der 
Pflichtmitgliedschaft	ein,	so	gilt	als	maßgebender	
Durchschnittsbeitrag der Durchschnittsbetrag der 
Kalendermonate seit Bestehen der Mitgliedschaft. 

12Bei Mitgliedern bleiben Zeiten der Kinderbetreu-
ung ab Beginn des Monats der Geburt des Kindes 
bis maximal zum Ende des Monats der Vollendung 
des 36. Lebensmonats unberücksichtigt. 13Sollten 
gezahlte Beiträge für diesen Zeitraum zu einem 
höheren anzuwendenden Durchschnittsbeitrag 
führen, so werden diese berücksichtigt. 14Ebenso 
bleiben Zeiten einer ruhenden Mitgliedschaft 
nach § 10 Abs. 2 bei der Ermittlung des anzuwen-
denden Durchschnittsbeitrages unberücksichtigt. 
15In beiden Fällen gelten der Kalendermonat vor 
Beginn und der Kalendermonat nach Ablauf der 
Kinderbetreuungszeit bzw. der ruhenden Mitglied-
schaft als aufeinander folgende Kalendermonate. 
….
17Für ein Mitglied oder früheres Mitglied, das auch 
bei einem anderen auf Gesetz beruhenden 
Versorgungsträger im Geltungsbereich der VO 
(EG) Nr. 883/2004 oder der VO (EWG) 1408/71 
einen Anspruch auf Gewährung einer Berufsun-
fähigkeitsrente besitzt, wird der nach den Sätzen 
9 bis 15 ermittelte maßgebende Durchschnitts-
beitrag nur auf den Zeitraum angerechnet, der 
sich anteilig entsprechend der Mitgliedszeit beim 
Versorgungswerk zur gesamten Mitgliedszeit bei 
allen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträger 
entsprechend Art. 52 Abs. 1 Buchstabe b Ziffer i 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 
in der jeweils geltenden Fassung oder Art. 46 Abs. 
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2 der Verordnung (EWG) 1408/71 ergibt, wenn 
auch die anderen beteiligten Versorgungsträger 
ihre Versorgungsleistungen nach dieser Regelung 
berechnen. 

18Bei Eintritt des Versorgungsfalles der Berufsun-
fähigkeit vor Vollendung des 62. Lebensjahres 
wird die unter Einbeziehung der Leistungstabelle 
ermittelte Rente mit einem altersabhängigen Zu-
gangsfaktor gewichtet.19Tritt der Versorgungsfall 
der Berufsunfähigkeit gemäß § 25 Abs. 1

1. vor Vollendung des 52. Lebensjahres ein, be-
trägt der Zugangsfaktor 80 %;
2. nach Vollendung des 52., aber noch vor Voll-
endung des 62. Lebensjahres ein, vermindert sich 
der Zugangsfaktor für jeden nach Vollendung 
des 52. Lebensjahres abgelaufenen vollen Monat 
um 0,1 %-Punkte, wobei der Monat, in dem die 
Berufsunfähigkeit eingetreten ist, als voller Monat 
nicht mitgezählt wird;
3. tritt der Versorgungsfall der Berufsunfähigkeit 
gemäß § 25 Abs. 1 nach Vollendung des 62. Le-
bensjahres ein, wird die Berufsunfähigkeitsrente 
mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfä-
higkeit eingetreten ist, in Höhe der nach § 24 
Abs. 2 maßgeblichen vorgezogenen Altersrente 
gewährt.

20Bei einem Eintritt des Versorgungsfalles der Be-
rufsunfähigkeit nach § 25 Abs. 1 Satz 2 vor Vollen-
dung des 30. Lebensjahres wird eine Mindestrente 
in Höhe von 30 % der zu diesem Zeitpunkt gültigen 
monatlichen Beitragsbemessungsgrenze West in 
der gesetzlichen Rentenversicherung gewährt, 
sofern das Mitglied nicht gemäß § 11 von der 
Mitgliedschaft ausgenommen wurde oder eine 
Befreiung oder Teilbefreiung nach § 12 erfolgt ist.

21Die Berufsunfähigkeitsrente wird beim Erreichen 
der Regelaltersgrenze gemäß § 24 Abs. 1 in glei-
cher Höhe als Altersrente fortgezahlt.“

9. Anlage der Satzung, Satz 16 (ehemals Satz 21) 
wird wie folgt geändert:
„16Der nach den Sätzen 9 bis 15 ermittelte, an-
zuwendende Durchschnittsbeitrag wird durch 
einen altersabhängigen Sozialfaktor gemäß der 
folgenden Tabelle erhöht. 

In der Tabelle ist x das Kalenderjahr, in dem die Berufs-
unfähigkeit nach § 25 Abs. 2 eingetreten ist, abzüglich 
des Geburtsjahres des Mitgliedes.

10. Anlage der Satzung, Leistungstabelle 3 wird 
wie folgt geändert:
„Leistungstabelle 3 gemäß § 28 der Satzung für 
die zusätzliche Höherversorgung für Mitglieder, die 
nach dem 01.02.1953 geboren sind
 
(Anwartschaften aus Beiträgen ab 01.01.2018)
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In der Leistungstabelle 3 ist x das Kalenderjahr, in dem 
die Zahlung entrichtet und die Rentenbeträge nicht 
in Anspruch genommen wurden, abzüglich des Ge-
burtsjahres des Mitgliedes. Maßgebender Zeitpunkt der 
Entrichtung ist der Zeitpunkt der Gutschrift der Beiträge 
auf dem Konto des Versorgungswerkes.

Der Beitragsquotient errechnet sich aus dem Verhältnis 
des gezahlten Beitrages und des monatlichen Höchst-
beitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung des 
jeweiligen Kalenderjahres.

Für die Bemessung der Berufsunfähigkeitsrente gelten 
die bereits unter Leistungstabelle 1, Satz 19 dargestell-
ten Zugangsfaktoren entsprechend.

11. Anlage der Satzung, Leistungstabelle 5 bis 9 
werden wie folgt geändert:

Leistungstabelle 5 gemäß § 28 der Satzung für die 
Kapitalabfindung

Leistungstabelle 6 gemäß § 28 der Satzung für den 
Versorgungsausgleich

(Anwartschaften aus Beiträgen bis zum 31.12.2013)

Dabei entspricht X dem Kalenderjahr des Alters bei 
Eheende abzüglich des Geburtsjahres des Ausgleichs-
pflichtigen bzw. des Ausgleichsberechtigten.
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Leistungstabelle 6A gemäß § 28 der Satzung für 
den Versorgungsausgleich

(Anwartschaften aus Beiträgen ab 01.01.2018)

Dabei entspricht X dem Kalenderjahr des Alters bei 
Eheende abzüglich des Geburtsjahres des Ausgleichs-
pflichtigen bzw. des Ausgleichsberechtigten.

Leistungstabelle 7 gemäß § 28 der Satzung für den 
Versorgungsausgleich 

(Empfänger laufender Altersrenten aus Beiträgen 
bis zum 31.12.2013)

Dabei entspricht X dem Kalenderjahr des Alters bei 
Eheende abzüglich des Geburtsjahres des Ausgleichs-
pflichtigen bzw. des Ausgleichsberechtigten.

Leistungstabelle 7A gemäß § 28 der Satzung für 
den Versorgungsausgleich 

(Empfänger laufender Altersrenten aus Beiträgen 
ab dem 01.01.2018)

Dabei entspricht X dem Kalenderjahr des Alters bei 
Eheende abzüglich des Geburtsjahres des Ausgleichs-
pflichtigen bzw. des Ausgleichsberechtigten.
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Leistungstabelle 8 gemäß § 28 der Satzung für den 
Versorgungsausgleich 

(Empfänger laufender Berufsunfähigkeitsrenten 
aus Beiträgen bis 31.12.2013)

Dabei entspricht X dem Kalenderjahr des Alters bei 
Eheende abzüglich des Geburtsjahres des Ausgleichs-
pflichtigen bzw. des Ausgleichsberechtigten.

Leistungstabelle 8A gemäß § 28 der Satzung für 
den Versorgungsausgleich 

(Empfänger laufender Berufsunfähigkeitsrenten 
aus Beiträgen ab dem 01.01.2018)

Dabei entspricht X dem Kalenderjahr des Alters bei 
Eheende abzüglich des Geburtsjahres des Ausgleichs-
pflichtigen bzw. des Ausgleichsberechtigten.

Leistungstabelle 9 gemäß § 28 der Satzung für den 
Versorgungsausgleich 

(Zuschlag für Begrenzung des Risikoschutzes bei 
der ausgleichsberechtigten Person)

Dabei entspricht X dem Kalenderjahr des Alters bei 
Eheende abzüglich des Geburtsjahres des Ausgleichs-
pflichtigen bzw. des Ausgleichsberechtigten.
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Redaktionelle Änderungen bzw. redaktionelle 
Klarstellungen

1. § 5 „Verwaltungsorgane des Versorgungs-
werkes“ Absatz 2 wird wie folgt geändert:
„… Für die bremischen Mitglieder der Organe ge-
mäß Nr. 2, 4 und 5 endet die 1. Wahlperiode mit 
dem Ende der Wahlperiode des Organs gemäß 
Abs. 1 Nr. 1.“

2. § 9 „Hauptamtliche Geschäftsführung“ Abs. 3 
Nr. 4 wird wie folgt geändert:
„4. die Einstellung und Entlassung der Angestellten 
des Versorgungswerkes im Einvernehmen mit dem 
Vorsitzenden/der Vorsitzenden des Vorstands.“

§ 18 „Beiträge für die Mitgliedschaft“ Abs. 4 Nr. 1 
wird wie gefolgt geändert:
„(4)	 Als	 beitragspflichtiges	 Einkommen	 gelten	
ferner
1. bei Mitgliedern, die Arbeitslosengeld, Arbeitslo-
sengeld II, Unterhaltsgeld, Krankengeld, Verletz-
tengeld,	 Pflegeunterstützungsgeld, oder Über-
gangsgeld oder vergleichbare Sozialleistungen 
beziehen, die entsprechend dem Recht der Deut-
schen Rentenversicherung beitragspflichtigen 
Einnahmen dieses Personenkreises, sofern sie von 
der	 Versicherungspflicht	 in	 der	 Deutschen	 Ren-
tenversicherung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 
SGB VI oder nach § 6 Abs. 1 b SGB VI befreit sind;"

3. § 25 „Berufsunfähigkeitsrente“ Abs. 10 wird wie 
folgt geändert:
„Das Mitglied wird in den Fällen gemäß Ziffer 1 
Buchst. c und d bezüglich seiner Mitgliedschaft in 
den Stand vor Beginn der Berufsunfähigkeitsren-
tenzahlung versetzt. Zeiten der vorangegangenen 
anerkannten Berufsunfähigkeit werden zum 
Zeitpunkt der Reaktivierung mit dem anzurech-
nenden Durchschnittsbeitrag (Anlage nach § 28, 
Satz 14) belegt, wie er für die Berechnung der 
Höhe dieser Berufsunfähigkeitsrente Anwendung 
gefunden hat.“

4. § 26 „Hinterbliebenenrente“ Abs. 1 wird wie 
folgt geändert:
„Die Hinterbliebenenrenten werden auf Antrag 
gewährt, wenn das Mitglied zum Zeitpunkt seines 
Todes Anwartschaft auf Berufsunfähigkeits- oder 
Altersrente besaß oder Berufsunfähigkeits- oder Al-
tersrente bezog. Die Hinterbliebenenrente wird in 
monatlichen Beträgen, vom Beginn des Monats, 
der dem Monat folgt, in dem das Mitglied ver-
storben ist, gezahlt. § 22 Abs. 4 bleibt unberührt.“

6. § 26 „Hinterbliebenenrente“ Abs. 2a Satz 2 wird 
wie folgt geändert:

„Sofern das Mitglied bei seinem Ableben eine 
Rente wegen Berufsunfähigkeit oder eine Alters-
rente nach vorheriger Berufsunfähigkeit bezogen 
hat, erhöht sich die Witwen-, Witwer- oder Lebens-
partnerrente um den Quotienten aus 80 % und 
dem bei der Ermittlung der Berufsunfähigkeitsren-
te berücksichtigten Zugangsfaktor gemäß Sätzen 
18 und 19 der Anlage.“

7. § 26 „Hinterbliebenenrente“ Abs. 3a Satz 2 wird 
wie folgt geändert:
„Sofern das Mitglied bei seinem Ableben eine 
Rente wegen Berufsunfähigkeit oder eine Alters-
rente nach vorheriger Berufsunfähigkeit bezogen 
hat, erhöht sich die Waisenrente um den Quoti-
enten aus 80 % und dem bei der Ermittlung der 
Berufsunfähigkeitsrente berücksichtigten Zugangs-
faktor gemäß Sätzen 18 und 19 der Anlage.“

8. § 26 „Hinterbliebenenrente“ Abs. 3b Satz 4 wird 
wie folgt geändert:
„Bei der Ermittlung der zugrunde liegenden Be-
rufsunfähigkeitsrente wird abweichend von Satz 
19 Nr. 2 der Anlage unabhängig vom Alter des 
Mitgliedes bei seinem Ableben ein Zugangsfaktor 
von 80 % berücksichtigt.“

Inkrafttreten

„Die Änderungen der Satzung treten mit dem Tag 
der Einstellung in den allgemein zugänglichen Teil 
der Internetplattform des Versorgungswerkes der 
Apothekerkammer Westfalen-Lippe, frühestens 
jedoch zum 01.01.2018, in Kraft.“

Artikel II

Inkrafttreten
Die vorstehenden Änderungen der Satzung treten 
mit dem Tag der Einstellung in den allgemein zu-
gänglichen Teil der Internetplattform des Versor-
gungswerkes der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe, frühestens jedoch zum 01.01.2018, in Kraft.

AUSGEFERTIGT
Münster, den 11. Juli 2017

Gabriele Regina Overwiening
Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe
------------------------------------------------------------------------
GENEHMIGT
Düsseldorf, den 20. Juli 2017

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
im Auftrag
Dr. Ulf Steenken
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Personalia  
  Ihre Ansprechpartner

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag 8:30 Uhr bis 16:45 Uhr
Freitag 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr
Terminabsprache unter: 0251 52005-Durchwahl

Geschäftsführung: FAX: 0251 52005-51
Andreas Hilder (Kapitalanlagen) -38
Christoph Korte (Versicherungsbetrieb u. Immobilien) -11

Assistenz Geschäftsführung: FAX: 0251 52005-51
Martina Lütke Dartmann (Kapitalanlagen) -38
Heike Ulbrich (Versicherungsbetrieb und Immobilien) -11

Kapitalanlagen:  FAX: 0251 52005-51
Andreas Hilder (Geschäftsführer) -38
Michael Hassmann -98

Risikomanagement & Controlling: FAX: 0251 52005-51
Anke Andratschke (Abteilungsleiterin) -10

Immobilien: FAX: 0251 52005-70
Christoph Korte (Geschäftsführer) -11
Stephan Pröbsting (Abteilungsleiter) -58
Lisa Frenkert -91

Mitgliederverwaltung: FAX: 0251 52005-80
Dirk Kersting (Abteilungsleiter) -42 
Sandra Suermann (Mitgliederverwaltung A - K, 
stellv. Abteilungsleiterin )

-53

Michael Lütke Dartmann (Mitgliederverwaltung L - Z) -13
Lara Gremplinski (Beitragswesen) -25
Birgit Friedrich (Mitgliederverwaltung) -94
Ulrike Malta (Mitgliederneuaufnahme) -26
Ivonne Bernhardt (Befreiungswesen) -28

Rentenverwaltung: FAX: 0251 52005-70
Kristina Fuchs (Abteilungsleiterin; 
Versorgungsausgleich)

-95 

Anna Misera (Rentenverwaltung A - K) -12
Christina Röper (Rentenverwaltung L - Z) -87
Lisa Frenkert -91

 
Buchhaltung FAX: 0251 52005-70
Marion Lehmann -33 
Carmen Foerster -50
Renate Harbaum-Heine -54
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